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Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/21/15136
öffentlich
03.02.2021
Maria Schultz

B- Plan Nr. 8 der ehemaligen Gemeinde Gramkow für die Ortslage 
Beckerwitz- Aufhebungsverfahren
hier: Abwägungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Hohenkirchen
Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Hohenkirchen verfügt für den Bereich der ehemaligen Gemeinde 
Gramkow im Ortsteil Beckerwitz über die rechtskräftige Satzung über den Bebau-
ungsplan Nr. 8. In dem Bebauungsplan Nr. 8 ist die Entwicklung im Rahmen eines 
allgemeinen Wohngebietes vorgesehen; im nördlichen Teil ist die Neuerrichtung von 
Gebäuden und einer Erschließungsstraße möglich. Die Planungsziele bestehen nun-
mehr in der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8. Die ausufernde beabsichtigte 
Bebauung des Bebauungsplanes Nr. 8 ist nicht mehr Ziel der Entwicklung der Ge-
meinde für den Ortsteil Beckerwitz.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen hat in ihrer Sitzung am 05. 
April 2018 den Beschluss zur Aufstellung der Satzung über die Aufhebung des Be-
bauungsplanes Nr. 8 der ehemaligen Gemeinde Gramkow für den Ortsteil Becker-
witz gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 30. Mai 2018 im Amtsblatt be-
kannt gemacht.
Das Aufstellungsverfahren zur Aufhebung wird im zweistufigen Regelverfahren mit 
Umweltbericht nach den Vorgaben des Baugesetzbuches erstellt.
Die frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden unter Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Abstimmung 
mit den Nachbargemeinden mit den Unterlagen zum Vorentwurf durchgeführt. Eben-
so wurden die Beteiligungsverfahren mit den Entwürfen nach § 4 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 2 Abs. 2 BauGB zur Beteiligung der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange sowie der Nachbargemeinden und nach § 3 Abs. 2 BauGB zur Beteili-
gung der Öffentlichkeit durchgeführt. Die Öffentlichkeitsbeteiligung fand in der Zeit 
vom 25. Juni bis einschließlich 28. Juli 2020 statt. Die Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange mit dem Entwurf erfolgte mit Schreiben vom 07.07.2020 
mit Bitte zur Abgabe einer Stellungnahme.
Die Beteiligungsverfahren der Behörden und Träger öffentlicher Belange, der Nach-
bargemeinden und der Öffentlichkeit wird hiermit abgeschlossen. Im Rahmen des 
Planverfahrens und des Abwägungsprozesses hat die Gemeinde zu entscheiden, ob 
die Genehmigung beim Landkreis beantragt wird. Da die Zielsetzungen dem in Auf-
stellung befindlichen Flächennutzungsplan der Gemeinde Hohenkirchen entspre-
chen, wird darauf verzichtet. Ansonsten ergeben sich redaktionelle Hinweise, die die 
Gemeinde bei zukünftigen Planverfahren betrachtet. Im Zusammenhang mit der Auf-
hebung des Bebauungsplanes Nr. 8 verbleiben für zukünftige Entscheidungen für 
Teilbereiche des Gebietes der Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 4 und die 1. 
Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 bestehen.
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Die Ergebnisse der Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf macht sich die Ge-
meinde zu eigen. Die Unterlagen werden für den Satzungsbeschluss vorbereitet

Beschlussvorschlag:
1. Die während der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde 
Hohenkirchen unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnah-
men der Öffentlichkeit sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB nicht eingegangen. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Im Stellungnahmeverfahren ergaben sich Hinweise, die lediglich zur Kenntnis 
genommen werden. Der Plan wird insgesamt aufgehoben. Es verbleiben der 
Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 4 und die 1. Änderung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 4. Diese Pläne sind von der Aufhebung nicht 
betroffen. Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Hohenkirchen 
zu eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben ha-
ben, von diesem Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kennt-
nis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)
Kostenträger Gemeinde

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag in tabellarischer Form (wird ergänzt)
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Anlage 1 zum Beschluss 2021-________- Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Hohenkirchen für den Ortsteil Beckerwitz (ehemalige Gemeinde Gramkow)  

 1 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Grundlagen für die Ausarbeitung der Stellungnahme werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
zu 2. 
Die Beteiligung der Fachdienste des Landkreises Nordwestmecklenburg im Verfahren 
nach § 4 Abs. 2 BauGB wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 3. 
Die beigefügten Schreiben werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende 
Behandlung. 

 
- 
 

6 von 53 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2021-________- Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Hohenkirchen für den Ortsteil Beckerwitz (ehemalige Gemeinde Gramkow)  

 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
zu 1. 
Die Hinweise werden nachfolgend behandelt. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde hat die Verfahrensschritte nochmals überprüft. Im Zusammenhang mit der 
Aufhebung der Satzung wird auf einen Antrag auf Genehmigung verzichtet. Dies ist nicht 
zwingend erforderlich. Die Gemeinde bleibt hinter den Ausnutzungsmöglichkeiten die 
sich nach Flächennutzungsplan bieten zurück. 
 
zu 3. 
Die Formulierung wird berücksichtigt. 
 
zu 4. 
Die Gemeinde entscheidet, ob sie den orange gestrichenen Teil belässt oder herausnimmt? 
Die Präambel unter Satzungsüberschrift wird beachtet. Auch das Datum der Ausfertigung 
und Bekanntmachung der Ursprungssatzung wird beachtet.  

 
 
 
- 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
? Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 
Belange hinweist. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder Versagungsgründe gegen den 
Entwurf der Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde 
Hohenkirchen für den Ortsteil Beckerwitz bestehen. 
 
 
C 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 
Belange hinweist. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit Aufhebung des Planes keine 
wasserwirtschaftlichen Belange betroffen sind. 
 
zu 3. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. Da keine wasserwirtschaftlichen 
Belange betroffen sind, nimmt die Gemeinde dies zur Kenntnis und wird es in 
zukünftigen Planverfahren beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 
Belange hinweist. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Belange von Naturschutz und 
Landschaftspflege keine Anregungen und Hinweise bestehen. 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
 
 
F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Bedenken bestehen. 
 
 
G 
 
zu 1. 
Die Feststellung, dass keine Bau- und/ oder Bodendenkmale nach dem heutigen 
Kenntnisstand betroffen sind wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da keine Hinweise zu beachten sind bzw. die 
Planungsziele gestrichen werden, wird dieser Hinweis, der allgemeinen Charakter trägt 
bei zukünftigen Planverfahren beachtet. 
 
 
 
 
H 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
I 
Siehe unter II.1a. 
 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Festpunkte im Bereich vorhanden sind. Da die 
Gemeinde den Plan aufhebt, geht dieser Hinweis in zukünftige Bearbeitungen ein. Hier 
wird der Hinweis lediglich zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Katastersituation gemäß Plangeltungsbereich wird durch die Gemeinde nochmals 
beschrieben. Somit steht zweifelsfrei fest, welche Flächen von der Aufhebung betroffen 
sind. 
Es handelt sich hierbei um die Flurstücke gemäß Karte: 
Gemarkung: Beckerwitz (130409) 
Flur: 1 
Flurstücke: 52/4, 52/3, 54/1, 55/1, 55/2, 58/3, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 
60/1, 60/5, 60/6, 60/9, 60/10, 79/3 
 
zu 3. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Stellungnahme des StALU wird im Folgenden behandelt. 
 
 
zu 1. 
Es wird bestätigt, dass kein Entzug von landwirtschaftlicher Fläche erfolgt und somit 
keine Hinweise und Bedenken erfolgen. 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verfahren der Neuregelung der 
Eigentumsverhältnisse durchgeführt wird und Bedenken und Anregungen deshalb nicht 
geäußert werden. 
 
 
zu 3.1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt werden. 
 
 
zu 3.3. 
Die Gemeinde hat den Landkreis beteiligt. Hinweise zu Altlasten haben sich nicht 
ergeben. Insofern sind keine Belange beachtlich. 
 
 
 
zu 3.4. 
Dieser allgemeine Hinweis wird bei zukünftigen Planungsabsichten und Bauvorhaben der 
Gemeinde beachtet. 
 
 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen, die nach BImSch genehmigt oder 
angezeigt werden berührt sind. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Grundlagen der raumordnerischen Bewertung werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Ausführungen zu den im Stellungnahmeverfahren vorgelegten Unterlagen werden zur 
Kenntnis genommen. Die weiteren Ausführungen zum Entwicklungsziel ebenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Ziele und Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung entgegenstehen. 
 
zu 4. 
Die Gemeinde schließt das Planverfahren ab. Weitergehende Stellungnahmen werden 
nicht eingeholt. Insofern bleibt die Stellungnahme bestehen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen oder Anträge 
vorliegen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder ergänzenden Anregungen 
vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde führt das Planverfahren entsprechend Anforderungen des BauGB durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Da 
keine Planungsziele berührt sind, nimmt die Gemeinde dies selbstredend zur Kenntnis. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes durch die Aufhebung nicht berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der landesrelevanten Gefahrenabwehr 
nicht berührt sind. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. In Bezug auf Belange des Brandschutzes und des 
Katastrophenschutzes wurden keine Hinweise vorgetragen. Die Gemeinde geht auch 
davon aus, dass es entbehrlich ist. 
 
zu 3. 
Die Hinweise zum Kampfmittelersuchen werden zur Kenntnis genommen. Da es sich um 
die Aufhebung des Planes handelt, wird die Gemeinde dies bei zukünftigen Planverfahren 
beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH für die Telekom Deutschland 
GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Stellungnahme vom 6. Juni 2019 wurde durch die Gemeinde bereits im Rahmen der 
Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf behandelt. Die Stellungnahme wird hier 
beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme der Deutschen Telekom zum Vorentwurf vom 6. Juni 2019 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen.  
 
Zu 2: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen.  
 
Zu 3: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich außer Betrieb befindliche 
Telekommunikationslinien im Bereich befinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Stellungnahme vom 16.07.2019 und deren Behandlung wird beigefügt. Es ist auch 
hier so, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 bzw. die 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 weiterhin bestehen bleiben. Die 
Stellungnahmen zu den genannten Vorhaben wurden abschließend behandelt. Eine 
weitere Anforderung ergibt sich nicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme des Zweckverbandes Wismar zum Vorentwurf vom 16.07.2019 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Die Zustimmung zur Aufhebung durch den Zweckverband Wismar wird zur Kenntnis 
genommen.   
 
Zu 2: 
Die Behandlung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 bzw. dessen 1. 
Änderung ist unabhängig erfolgt. Die Bewertung der Stellungnahme wird auch in der 
Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zu berücksichtigen.   
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Aufhebung keine Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Die Kontaktinformation wird bei Anfragebedarf gern wahrgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange berührt sind und keine 
Anforderungen geplant sind. 
 
zu 2. 
Für die Gemeinde ist klar, dass die Stellungnahme nur für den Geltungsbereich zutrifft, 
für den auch die Anfrage erfolgt ist. 
 
 
 
zu 3. 
Der verfahrensrechtliche Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Das BIL-Leitungsauskunft-Portal wird genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die genannten Anlagenbetreiber und deren 
Belange nicht berührt sind. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die GDMcom für die 
GasLINE nur teilweise zuständig ist. Deshalb wurde diesbezüglich eine gesonderte 
Anfrage gestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Der dargestellte Bereich enthält den Anfragebereich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Ausführungen im Anhang werden weiter behandelt und bewertet. Siehe nachfolgende 
Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Anlagenbetreiber nicht berührt sind. 
Der Geltungsbereich wird aufgehoben. Für den Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 4 bzw. der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 4 gelten die entsprechenden Vorgaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
In Bezug auf die Belange der GasLINE wurde eine gesonderte Abfrage durchgeführt. 
Siehe nachfolgend. 
 
 
zu 7. 
Die Gemeinde hat diejenigen Behörden und TÖB beteiligt, die aus ihrer Sicht im Bereich 
relevant sind. Der Lageplan des Plangebietes ist beigefügt auf der nachfolgenden Seite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  

33 von 53 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2021-________- Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8 der Gemeinde Hohenkirchen für den Ortsteil Beckerwitz (ehemalige Gemeinde Gramkow)  

 31 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Die Anfrage an das BIL-Portal wird zu den Unterlagen beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
zu 9. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine zuständigen Teilnehmer gefunden wurden. 
 
zu 10. 
Es wird zur Kenntnis genommen, welche Leitungsbetreiber nicht betroffen sind. Dies 
wird zu den Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
zu 11. 
Die Gemeindedaten werden zu den Verfahrensunterlagen genommen. 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 12. 
Die Bearbeitungsinformationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 13. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine zuständigen Teilnehmer vorhanden sind. 
Somit sind keine Belange zu beachten. 
 
zu 14. 
Die Bearbeitungsinformationen werden zur Kenntnis genommen. Für die Gemeinde ist 
der Belang vollständig abgearbeitet und weitergehende Belange sind nicht zu beachten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Flächen betroffen sind und keine Einwände 
bestehen. 
 
zu 2. 
Die Gemeinde nimmt diesen Hinweis zur Kenntnis. Die Gemeinde geht davon aus, dass 
sie den Hinweis dadurch beachtet hat, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB durchgeführt wurde und ordnungsgemäß bekanntgemacht worden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Aufgabenbereich nicht berührt wird. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 3. 
Gutachten sind nicht erforderlich. 
 
zu 4. 
Kontaktinformationen werden gern zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Der Bezug und der Hinweis auf die Stellungnahme vom 03. Juni 2019 wird zur Kenntnis 
genommen. Die Stellungnahme des Hauptzollamtes vom 03. Juni 2019 wird zu den 
Verfahrensunterlagen genommen. Sie wird hier eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme des Hauptzollamtes zum Vorentwurf vom 03. Juni 2019 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen erhoben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte des amtlichen geodätischen 
Grundlagennetzes berührt sind. Das Merkblatt ist als Anlage beigefügt. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Allgemeine Hinweise wurden unterbreitet. Nach 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 8 bleiben die Belange des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 4 und der 1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 4 bestehen. Diese Planverfahren wurden abschließend behandelt. Regelungsbedarf 
ergibt sich aus Sicht der Gemeinde hierfür somit nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Warnow keine Anregungen 
zur Planungsabsicht bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stadt Grevesmühlen keine Anregungen 
zu Planungsabsichten bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Gägelow keine Anregungen 
zu den Planungsabsichten bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Stadt Klütz nicht berührt werden und 
daher keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Zierow weder Anregungen 
noch Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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